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Der Fluch der Selbstjustiz
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Ein Wiener Fahrzeuglenker fuhr
mit seinem Porsche Cayenne
auf einer engen und kurvenrei-
chen Straße im südlichen Bur-
genland hinter einem Nissan
Sunny älteren Baujahrs nach.
Ein Überholen war nicht mög-
lich, weil dieses Fahrzeug stän-
dig in der Mitte der Fahrbahn
und zum Teil in Schlangenli-
nien fuhr. Außerdem beschleu-
nigte der nach Einschätzung des
Porsche-Fahrers betrunkene
Fahrzeuglenker immer wieder
seine Gschwindigkeit, um dann
plötzlich abzubremsen. Schließ-
lich reichte es ihm. Er überholte
das Fahrzeug rasant, bremste ab
und blockierte in Schrägstellung
die Fahrbahn. Zornig sprang er
aus seinem Fahrzeug heraus und

riss die Fahrertür des zum Still-
stand genötigten Nissan auf, wo
ihn völlig verängstigt eine sehr
betagte Lenkerin anstarrte. „Bist
deppert, so a Grufti wia du, ge-
hört auf den Friedhof und hat
auf der Straßen nix mehr verlo-
ren!“, brüllte sie der Porsche-
Fahrer an. „Was wollen Sie gro-
ber Lackel von mir. Ich bin mir
keiner Schuld bewusst“, erwi-
derte die Seniorin. „Red‘ kan
Bledsinn, so wia du kann nur a
B‘soffene fahren. Steig aus, setz‘
di am Beifahrersitz und wir fah-
ren zur Polizei.“ Gesagt, getan.
Auf der Polizeiinspektion be-
richtete der nach wie vor aufge-
brachte Porsche-Fahrer den
Beamten über die Fahrweise der
alten Dame und verlangte, sie

einem Alkotest zu unterziehen.
Dieser ergab – ebenso wie der
auch gleich von ihm eingefor-
derte – jeweils einen Blutalko-
holwert von 0,00 Promille.
Auf Grund der Anzeige der Seni-
orin wurde gegen den „verhin-
derten Polizisten“ Strafantrag er-
hoben, und zwar wegen der De-
likte der Nötigung, weil er das
andere Fahrzeug zum jähen Ab-
bremsen veranlasst hatte, und
wegen fahrlässiger leichter Kör-
perverletzung, weil er der Fahr-
zeuglenkerin, als er sie auf den
Beifahrersitz drängte, eine blu-
tende Verletzung am linken
Ohrläppchen zugefügt hatte.
Auch das flammende Plädoyer
des Wiener Verteidigers des Por-
schefahrers, dass seinem Man-

danten ja eigentlich nichts vor-
zuwerfen sei, „weil man im Bur-
genland regelmäßig mit alkoho-
lisierten Fahrzeuglenkern rech-
nen müsse und die Aktion des
Beschuldigten ja nur dazu ge-
dient habe, andere Fahrzeuglen-
ker vor dieser Harakiri-Lenkerin
zu schützen“, nützte nichts.
Der Beschuldigte wurde zu einer
relativ hohen Geldstrafe verur-
teilt, wobei sich die Richterin
bei der Urteilsverkündung die
schnippische Bemerkung nicht
verkneifen konnte: „Auch im
Burgenland ist nicht jeder Fahr-
zeuglenker alkoholisiert und
Selbstjustiz ist auch in diesem
Bundesland verboten.“

Werbung

Sfdiutbox®muf!jogpsnjfsfo
Ebufoejfctubim!’!Dzcfsnpccjoh
Pqgfs!wpo!Joufsofulsjnjobmju®u!tvdifo!jn.
nfs!Îgufs!Sbu!cfj!Box®mufo/!Fjo!cftpoefst
ifgujhfs!Gbmm;!Fjof!Gsbv!xvsef-!piof!ft!{v
xjttfo-!bvg!fjofs!Tfy.Ebujoh.Tfjuf!bohf.
nfmefu/!Ft!xvsefo!tphbs!Ufmfgpoovnnfs
voe!Obnf!wpo!fjofn!Vocflbooufo!fjohf.
hfcfo/!Cfjn!{xfjufo!voe!esjuufo!Bosvg!wpo
N®oofso!nju!fjoefvujhfo!Bctjdiufo!gsbhuf
tjf!obdi-!xpifs!tjf!jisf!Ufmfgpoovnnfs
i®uufo/!Tp!lbn!ejf!Tbdif!nju!efs!Tfy.Eb.

ujoh.Tfjuf!ifsbvt/!Ejf!Gsbv!tvdiuf!tpgpsu!ji.
sf!Box®mujo!bvg-!ejf!Bo{fjhf!cfj!efs!Qpmj{fj
hfhfo!Vocflboou!fstubuufuf/!Jnnfs!opdi
tdixjfsjh!jtu!ft!ifsbvt{vgjoefo-!xfs!ejf
Ufmfgpoovnnfs!fjohfhfcfo!ibu/!Ejf!Bo.
x®mujo!gpsefsuf!bcfs!bvdi!efo!Cfusfjcfs!efs
Tfjuf!bvg-!bmmf!Ebufo!efs!Cfuspggfofo!tpgpsu
{v!mÎtdifo/!Ejft!hjoh!sfmbujw!tdiofmm!voe!ft
xvsef!ebnju!xfojhtufot!xfjufsfs!Tdibefo
wfsijoefsu/




